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Stand 29.09.2017Geförderte Wohnungen mit Kaufoption!

Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft Schönere Zukunft Gesellschaft m.b.H., 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 119

3033 Altlengbach
Altlengbach 277/Prinzbachstraße

Kontakt:  01/505 87 75  DW 0
www.schoenerezukunft.at

28 WOHNEINHEITEN
42 PFLICHTSTELLPLÄTZE

SYMBOLDARSTELLUNG

  ANSICHT SÜDWEST

SYMBOLDARSTELLUNG

  ANSICHT SÜDOST



 
 
 
 
 
 
WOHNHAUSANLAGE 
 
Altlengbach 277/Prinzbachstraße 
3033 Altlengbach 
 Wien, im Februar 2018 
 
 
 
Sehr geehrte Interessentin! 
Sehr geehrter Interessent! 
 
 
 
Mit Mitteln der Wohnbauförderung der NÖ. Landesregierung und Hypothekardarlehen sowie 
Eigenmitteln der Wohnungswerber wird von unserer Gesellschaft in Altlengbach, auf der Liegenschaft 
EZ 1992 der KG Altlengbach eine Wohnhausanlage mit     
 
 

28 geförderten Mietwohnungen mit Kaufoption 
und 42 Garagenstellplätzen  

 
errichtet. 
 
Dieser Prospekt soll das Projekt erläutern sowie die notwendigen Entscheidungshilfen für Sie 
bringen. 
 
 
Für weitere Informationen und persönliche Beratung stehen unsere Mitarbeiter gerne zur 
Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft 
  Schönere Zukunft 

Gesellschaft m.b.H. 
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BAUHERR

Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft
Schönere Zukunft Gesellschaft m.b.H.
1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 119

Kontakt: 01/505 87 75 DW 0
Internet: www.schoenerezukunft.at
E-Mail: wohnung@schoenerezukunft.at

PLANUNG

BAUPHYSIK & STATIK

HAUSTECHNIK HKLS + ELEKTRO

GENERALUNTERNEHMER

BODENGUTACHTEN

Linke Wienzeile 10/3, 1060 Wien
tel.: +43 1 587 61 31-0
e-mail: office@dsp-zt.at

Water & Waste
Eumigweg 7, 2351 Wr. Neudorf
Tel.: +43 2236 710 344 /0
E-mail: office@waterandwaste.at

KAINER GmbH
Bahnhofstraße 41, 7443 Rattersdorf
Tel.: +43 2611 2291
E-mail: office@tbkainer.at

AnlagenPlan GmbH
Erlachgasse 99 / 8, 1100 Wien
Tel.: +43 1 869 86 85
E-mail: office@anlagenplan.at

STEINER BAU GmbH
Kremser Landstraße 27
3452 Heiligeneich
Kontakt: +43 2275 5491-0
Internet: http://www.steiner-bau.com/
E-Mail: office@steiner-bau.com

AUSKUNFT UND
ÖRTL. BAUAUFSICHT

Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft
Schönere Zukunft Gesellschaft m.b.H.
1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 119
Kontakt: 01/505 87 75 DW 0
Internet: www.schoenerezukunft.at
E-mail: wohnung@schoenerezukunft.at
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DARLEHENSDATEN 

 

Bezuschusstes Förderungsdarlehen                                                               € 2.791.976,23

   

Laufzeit:  Das Darlehen hat einen Rückzahlungszeitraum von 31 Jahren.  

 

Verzinsung: Das Land Niederösterreich gewährt Zuschüsse zum Förderungsdarlehen in der Höhe 

der Differenz zwischen dem Darlehens- und Förderzinssatz. Liegt der 

Darlehenszinssatz unter dem Förderzinssatz, ist der Darlehenszinssatz zu leisten. Der 

Förderzinssatz beträgt im 1. bis 5. Jahr der Rückzahlung höchstens 1% jährlich 

dekursiv verzinst, steigt sodann in 5 Jahressprüngen um 0,5% und beträgt ab dem 21. 

Jahr der Rückzahlung höchstens 3% jährlich dekursiv verzinst. 

 

Annuität: Die Annuitäten entnehmen Sie bitte der Beilage B der angefügten Zusicherung. 

 

Hypothekardarlehen der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG 

gem. § 11 NÖ. WFG ohne Annuitätenzuschuss                                            € 2.161.707,77 

   

Laufzeit: Die Kalkulation beruht auf Basis einer Laufzeit von 

 35 Jahren. Die Schönere Zukunft behält sich vor, bei 

 Veränderung des Zinssatzes im Interesse der Mieter die 

 Laufzeit anzupassen. 

Verzinsung in der  

Tilgungsphase: Zinsen derzeit 1,00 %. 

 (6 Monats-Euribor) + 0,68 % 

 Dieser Betrag wird in 12 gleichen Monatsbeträgen 

 anteilig für jede Mieteinheit zur Vorschreibung gebracht 

und ist in der Tabellenübersicht (Spalte monatliche Belastung) 

mitberücksichtigt. 

 



Wir weisen darauf hin, dass die Zinssätze marktkonformen Änderungen unterliegen 

und daher variabel sind. 

Die Rückzahlung der Darlehen erfolgt nach den jeweils gültigen Bestimmungen des 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG). 

 

Nach § 14 Abs 7 WGG in der derzeit geltenden Fassung können, sofern Mieter die Kaufoption nach         

§ 15 d WGG (Eigentumsbegründung nach 10 Jahren) nicht wahrnehmen, jene Beträge, die nicht mehr 

zur Verzinsung und Tilgung von Fremdmitteln einschließlich von Darlehen aus öffentlichen Mitteln 

verwendet werden, unverändert zur verstärkten Tilgung anderer noch aushaftender Fremdmittel und 

zur verstärkten Tilgung von noch aushaftenden Darlehen aus öffentlichen Mitteln eingehoben 

werden.  

 

Nach vollständiger Rückzahlung von Fremdmitteln einschließlich von Darlehen aus öffentlichen 

Mitteln wird stattdessen eine Grundmiete in Höhe von derzeit 1,75 pro m²-Wohnnutzfläche 

(indexiert) vorgeschrieben werden. 

 



FINANZIERUNG 

 

 

 

Die kalkulierten Gesamtkosten betragen 

 

€ 5.889.304,-- 
 

 

 

 

 

 

Bedeckung der kalkulierten Gesamtkosten: 

 

Förderungsdarlehen gem. Zusicherung vom 16.07.2016/04.10/2016 € 2.791.976,23 

Hypothekardarlehen gem. § 10 NÖ. WFG € 2.161.707,77 

Grund- und Baukosteneigenmittel € 935.620,00 

Kalkulierte Gesamtkosten (Preisbasis Februar 2018) € 5.889.304,00 

============================================                           ============= 

 

 

Erläuterung zur Finanzierung: 

Das förderbare Nominale beträgt z. B. bei der Punkteanzahl 100 (max. Förderung aufgrund Energie-
kennzahl und Nachhaltigkeit)  
 

€ 13,50/m² Wohnnutzfläche/Punkt  
(bis max. 80 m² pro Wohnung)                           € 108.000,-- 
 

€ 13,50/m² Wohnnutzfläche/Punkt 
(bis max. 105 m² pro Reihenhaus) € 141.750, -- 
 

 



Wohnzuschuss Modell 2009  

Der Wohnzuschuss "Modell 2009" ist ein Zuschuss zum Wohnungsaufwand vom Amt der NÖ 

Landesregierung. Der Wohnzuschuss wird jeweils auf die Dauer von einem Jahr zuerkannt.  

Die Antragstellung des Subjektförderungsverfahrens muss über die Hausverwaltung der jeweiligen 

gemeinnützigen Bauvereinigung erfolgen. Die Förderungswerber bevollmächtigen hiezu die Hausverwaltung 

der gemeinnützigen Bauvereinigung. Da die gemeinnützige Bauvereinigung die vollständigen 

Antragsunterlagen einbringt, gilt bereits der Tag des Einlangens des Antrages bei der Hausverwaltung als 

Tag des Einlangens bei der Förderungsstelle im Sinne des § 44 Abs. 1 NÖ Wohnungsförderungsrichtlinien 

2005 sowie 2011. 

Der Aufwand für das Wohnen setzt sich in diesem Subjektförderungssystem aus den 

Annuitätenrückzahlungen der Förderungsleistung und einer Betriebskostenpauschale zusammen. Darüber 

hinaus gehende Wohnungskosten werden nicht berücksichtigt. Der maximal anrechenbare Aufwand zum 

Wohnen ist mit € 4,50, bzw. € 4,00 pro Quadratmeter förderbare Nutzfläche und mit € 1,00 als 

Betriebskostenpauschale begrenzt. Die Begrenzung mit € 4,50 gilt für Benützungsentgelte in Wohnbauten, 

deren Benützung ab dem 01.01.2009 baubehördlich gestattet ist (§ 30 NÖ Bauordnung 1996). Für 

Wohnbauten, deren Benützungsbewilligung davor liegt, wurde die Begrenzung aufgrund der niedrigeren 

Baukosten mit € 4,00 eingeführt. 

Wesentliche Merkmale des neuen Systems sind das entsprechend der Familiengröße gewichtete 

Familieneinkommen, welches die Basis für die Berechnung bildet, und die der 

Familiensituation entsprechende förderbare Wohnnutzfläche. 

 

Weitere Infos erhalten Sie auf www.noel.gv.at oder über die Schönere Zukunft Ges.m.b.H. 
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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MASSE PRÜFEN, NATURMASSE NEHMEN! ALLE MASSE SIND
ROHBAUMASSE UND NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR DIE EINRICHTUNG ZUVERWENDEN!
VORBEHALTLICH ARCHITEKTONISCH UND TECHNISCH NOTWENDIGER ÄNDERUNGEN.
DIE DARGESTELLTEN EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE SIND LEDIGLICH EIN
EINRICHTUNGSVORSCHLAG DES PLANERS!
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Energieausweis für Wohngebäude
OIBÖSTERREICHISCHES

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Oktober 2011

BEZEICHNUNG 1485_Altlengbach II

Gebäude(-teil) Stiege 1 Baujahr in Planung

Nutzungsprofil Mehrfamilienhäuser

Straße Altlengbach 277 / Prinzbachstraße Katastralgemeinde Altlengbach

PLZ/Ort 3033 Altlengbach

Letzte Veränderung -

KG-Nr. 19702

Grundstücksnr. 1906/2 Seehöhe 315 m

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

HWB: Der Heizwärmebedarf beschreibt jene Wärmemenge, welche den Räumen
rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden muss.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto -Grundfläche,
welcher um ca. 30 °C (also beispielsweise von 8 °C auf 38 °C) erwärmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebäude berücksichtigt. Dazu zählen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwälzpumpen etc.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht ca. dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch in einem
durchschnittlichen österreichischen Haushalt .

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusätzlich zum Heizenergiebedarf
der Haushaltsstrombedarf berücksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primärenergiebedarf schließt die gesamte Energie für den Bedarf im
Gebäude einschließlich aller Vorketten ein. Dieser weist einen erneuerbaren
und einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum für die
Konversionsfaktoren ist 2004 - 2008.

CO
2
: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,

einschließlich jener für Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu
deren Berechnung wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

f
GEE

: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem

Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007) .

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden nach Maßgabe der NÖ BTV 2014.

HWBSK

Niederösterreich

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20131011XXXA1343294
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BEZEICHNUNG 1485_Altlengbach II
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Nutzungsprofil Mehrfamilienhäuser

Straße Altlengbach 277 / Prinzbachstraße Katastralgemeinde Altlengbach
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KG-Nr. 19702

Grundstücksnr. 1906/2 Seehöhe 315 m

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

HWB: Der Heizwärmebedarf beschreibt jene Wärmemenge, welche den Räumen
rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden muss.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto -Grundfläche,
welcher um ca. 30 °C (also beispielsweise von 8 °C auf 38 °C) erwärmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebäude berücksichtigt. Dazu zählen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwälzpumpen etc.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht ca. dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch in einem
durchschnittlichen österreichischen Haushalt .

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusätzlich zum Heizenergiebedarf
der Haushaltsstrombedarf berücksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primärenergiebedarf schließt die gesamte Energie für den Bedarf im
Gebäude einschließlich aller Vorketten ein. Dieser weist einen erneuerbaren
und einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum für die
Konversionsfaktoren ist 2004 - 2008.

CO
2
: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,

einschließlich jener für Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu
deren Berechnung wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

f
GEE
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BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG
29.09.2017 

Marktgemeinde 3033 Altlengbach Nr. 277 / Prinzbachstraße 

28 Wohnungen / 42 Kfz-Stellplätze 

Bauherr: 

Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft 

Schönere Zukunft Gesellschaft m.b.H. 
Hietzinger Hauptstraße 119  

1130 Wien,  

Tel. 01/505 87 75 

Planung: 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Die Gemeinde Altlengbach liegt 21 km entfernt von der westlichen Wiener Stadtgrenze. Altlengbach hat 2760 

Bewohner mit Hauptwohnsitz und 850 mit Nebenwohnsitz und erstreckt sich über eine Fläche von 36 km2 

(davon ca-50% Wienerwald)  

Seehöhe: 240 m ü. A. bis 580 m ü. A. (Ortsteil Gschaid) 

Der Gemeinde steht Hr. Bürgermeister Göschelbauer Michael jun. vor. 

Verkehrstechnisch ist der Ort über die Westautobahn (mit einer eigenen Abfahrt) ideal mit Wien, St. Pölten 

und Krems verbunden. Nach Wien und St. Pölten gibt es (über die regionalen Busverbindungen hinaus) 

Direktbusse. 
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER WOHNHAUSANLAGE 

LAGE DES GRUNDSTÜCKES 

 Das 3.262 m2 große Areal befindet sich ca. 700 m östlich des Ortszentrums von Altlengbach.

 Es wird im Osten von der Prinzbachstraße eingefasst.

 Im Westen grenzt eine Wiese, im Süden eine Liegenschaft (die ebenfalls der „Schöneren Zukunft“ gehört)

an.

 Sie ist ca. 100m lang und ca. 30m tief

 Die Liegenschaft steigt vom 316,15 ü. A. im Norden auf, 319,20 ü. A. im Süden, also um 3,05m.

ENTWURFSKONZEPT 

 Die dreigeschossige Bebauung besteht aus zwei analogen Baukörpern die durch eine West-Ost

verlaufende Tiefgarage verbunden sind.

 Die fußläufige Erschließung der beiden Stiegenhäuser erfolgt von Norden, also „Talseitig“

 Die Zufahrt zur Tiefgarage liegt der Prinzbachstraße zugewandt an der Ostseite.

 In den einzelnen Ebenen wurde angeordnet:

EBENE 0:

 Tiefgarage für 42 Pflichtstellplätze

 Kinderwagen- und Fahrradräume

 Haustechnik

 Müllbereiche

 4 Wohnungen

 Kellerabteile / Einlagerungsräume 28

       EBENE +1: 

 10 Wohnungen

 Kinderspielplatz

       EBENE +2: 

 10 Wohnungen

      EBENE +3: 

 4 Wohnungen

KRITERIEN DER WOHNUNGSKONZEPTION: 

• Der überwiegende Teil der Wohnungen ist nach Süden orientiert

• Sämtliche Wohnungen erhalten attraktive, ausreichend tiefe Freiflächen in Form von Gartenterrassen,

Balkonen oder Dachterrassen

• Die Gartenterrassen werden durch Eigengärten ergänzt.

• Sämtliche Grundrisse erfüllen in den erforderlichen Bereichen das Einschreiben der notwendigen

Wenderadien.

• Die 3 cm starken Scheidewände zwischen WC und Bad (auf der Bodenkeramik aufgesetzt) werden

Installationsfrei gehalten. Sie sollen bei Bedarf einfach entfernt werden können (behindertengerechter

Umbau).

• Die Ausgänge von den Wohnzimmern auf die Gartenterrassen und Balkone werden barrierefrei gehalten,
ausgenommen Ebene 3.

• Alle Wohnungen erhalten eine Wohnraumlüftung (zentral, kontrolliert).

• Die Zuluft- und Abluftleitungen zu den Einblas- und Absaugöffnungen werden überwiegend in den

Stahlbetondecken geführt.

• Alle Wohnungsfenster erhalten Stockverbreiterungen zur optionalen Anordnung von Rollläden.

• Wo bauphysikalisch erforderlich werden diese Rollläden, elektrisch betätigt, bauseits vorgesehen (siehe

Pläne).
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Ergänzende Anmerkungen 

 Die Kinderwagenräume liegen im Nahbereich der Lifte

 In der Garage wurde ein Stellplatz für Behinderte ausgebildet.

 Unter den beiden Vordächern gibt es zusätzliche Fahrradabstellplätze im Eingangsbereich.

 Im östlichen Grundstücksbereich liegen die Regenwasser-Versickerungsflächen.

 Der zentrale Kinderspielplatz auf der Ebene +1 ist optimal von der Prinzbachstraße entfernt und von

beiden Stiegen gleich erreichbar.

 Stiegenhäuser und Gänge sind übersichtlich und einladend.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

 Wasserversorgung Ortswasserleitung 

 Abwasserentsorgung Das Schmutzwasser wird in den örtlichen Kanal in der  

Prinzbachstraße geleitet. Das gesamte Regenwasser wird auf 

Eigengrund (nach dem Detailprojekt von Water & Waste) zur 

Versickerung gebracht. 

 Wärmeversorgung Die Abdeckung der erforderlichen Heizlast und die  

Warmwasserbereitung wird über biogene Fernwärme 

bewerkstelligt. 

 Warmwasserversorgung Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral mittels 

Warmwasserstationen. 

BAUAUSFÜHRUNG 

Geschossmauerwerk 

 Außenwände - Innenputz

- Porotherm 25-38 Objekt Plan o.glw. 25 cm 

  Exp. Polystyrol EPS-F plus 14 cm 

 Wohnungstrennwände   1,5 cm 

   25 cm 

 5 cm 

 1,25 cm 

 Gangtrennwände  1,5 cm 

(Wohnung / Gang) 25 cm 

 7,5 cm 

    1,25 cm 

 Tragende Innenwände 25 cm 

 Nicht tragende Innenwände 10 cm 

- Dünnputz

- Innenputz

- Porotherm 25-38 SBZ Plan o.glw.

- Mineralwolle

- Gipskartonplatte auf Schwingbügel

- Innenputz

- Porotherm 25-38 SBZ Plan o.glw.

- Mineralwolle

- Gipskartonplatte auf Schwingbügel

- Porotherm 25-38 Objekt Plan o.glw.

- Gipskartonständerwände

(für Heizverteilerkasten erf. 20 cm) 

Notkamine 

 Ein Notkamin je Wohneinheit

 Fertigteilkamine raumluftunabhängig (z.B. Schiedel o.glw.) mit umlaufenden, freistehenden 10 cm

Gipskartonständerwänden inkl. Dämmung

 Kondensatablauf an den Kanal angeschlossen
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Geschossdecken 

 Decke über Garage 35cm - 40 cm STB, lt. SF/Statik 

 Sonstige Decken 24 cm STB  

Balkone, Gartenterrassen 

 Balkone thermisch getrennt

 Estrichplatten 50/50/5 auf Balkonen und Terrassen

 Balkone über RAR entwässert

 Gartenterrassen entwässern in die Grünflächen (Eigengärten)

Stiegenhäuser 

 Stahlbetonfertigteile auf elastischen Zwischenlagern

 Schalltechnische Trennungen nach Angabe des SF/Bauphysik und Konstruktionsentwurf des SF/Statik

 Stiegenhäuser werden „unbeheizt“ ausgeführt

 Rauchfangkehrerausstiege auf der Ebene 3 mit Aufstieg auf die oberste Dachebene.

 Brandrauchentlüftung an oberster Stelle des Stiegenhauses lt. NÖ-Brandverhütung über Fenster nach

TRVB S 111 08

Dachkonstruktion 

 Flachdächer mit Kiesdeckung als Warmdachausführung

 Absturzsicherungen vorgesehen

Fassadengestaltung 

 14 cm Vollwärmeschutzfassade mit Dünnputz

Innenwandputz 

 Gipsspachtelung oder geglätteter Gipsputz

Balkon-, und Terrassengeländer 

 Alu-Lochblechausführung (oder Max-Platten), beschichtet, Standardsilberfarben, Lochdurchmesser

ca. 8 mm

Aufzüge 

 Tragfähigkeit mind. 630 kg 

 Personenanzahl mind. 8 

 Kabinengröße mind. 110 cm x 140 cm, Türbreite 90 cm 

Abwasserbeseitigung 

 Einleitung des Schmutzwassers in den Ortskanal Prinzbachstraße

 Regenwasserversickerung auf Eigengrund

Kinderspielplatz 
• Die tatsächliche Ausführung der Spielgeräte wurde noch nicht festgesetzt. Sämtliche Grafiken sind

daher als Symboldarstellung anzusehen.
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WOHNUNGEN 

Wohnungen Fenster- und Fenstertüren 

 Kunststofffenster mit 3-fach-Isolierverglasung für alle Wohnungsfenster, Verkehrsweiß

 Bauphysikalische Anforderungen gem. Energieausweis

 Leerverrohrung für elektrische Verkabelung von optionalen Rollläden vorgesehen, bei oberstem Geschoss

Rollläden bauseits (wenn sommerlichen Überhitzung besteht berücksichtigt

 Obere Stockverbreiterungen zur Anbringung von optionalen und/oder bauseitigen Rollläden vorgesehen

 Fenster mit Drehkipp- oder Drehbeschlag lt. Architektenplan

 Holzvorlegestufe(n), Tritt- und Setz, vor Austritten auf Dachterrassen, Vollholz (Eiche), wo erforderlich, 4x

Ebene 3

 Fenster im EG mit absperrbaren Oliven

Wohnungseingangstüren 

 Eingangstüren, Weiß beschichtet

 Türstaffeln mit Dichtungseinlage

 Stahlzargen, beschichtet, Verkehrsweiß

Wohnungsinnentüren 

 Glatte Holztüren mit beschichteter Oberfläche, Türblätter Reinweiß und reinweißer Holzzarge sowie

umlaufender Acrylverfugung zu den Anschlusswänden

 Wohnraumtüre Gehflügel verglast, ESG

 Ausführung als Röhrenspantüre (keine Wabenfüllung)

Sonnenschutz für Fenster- und Fenstertüren 

 Für alle Wohnungsaußenfenster sind optionale Rollläden, für die ausgewiesene Wohnungsfenster sind

bauseitige Rollläden (sommerliche Überhitzung) vorgesehen.

 Innenseitig generell: Leichtmetalljalousien mit Endloskette (kein Wendestab), Reinweiß

Fußböden 

 VR, WC, Gang, AR: Keramischer Bodenbelag 30/60 RAK scharfkantig beige,

inkl. Fliesensockel, R10

 Wohnräume, Schlafräume, / Kochnische:

Eiche Fertigparkettboden inkl. Sockelleiste

 Bäder: Keramischer Fliesenbelag 30/60 RAK scharfkantig, beige, R10

Beläge auf Balkonen und Terrassen 

 Estrichplatten 50/50/5 im Splittbett, glatte, helle Oberflächen

Wände und Decken 

 Wände und Decken einfärbige Dispersionsfarbe, wischfest gemalt

 Wände in Bädern: Verfliesung bis Stahlbetondecken-UK, ohne Bordüre, 30/60 RAK scharfkantig, weiß

 Vormauerungen WC (inkl. Ablage): 1,20m hoch RAK, beige (Bodenfliese)

Heizung 

 Die Stiege 1. erhält einen Haustechnikraum in der Ebene 0. Er besteht u.a. aus Fernwärme-

Umformerstation, Regelung, Pufferspeicher, statische Be – und Entlüftung. Die Wärmeversorgung erfolgt

durch biogene Fernwärme.

 Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral mittels Wohnungsstationen in den Wohnungen.

 Die Versorgung der Wohnungen mit den erforderlichen Medien (Heizung VL, RL, Kaltwasser) erfolgt in

der Ebene 0 an der Decke zu den einzelnen Steigschächten.

 Verbrauchsmessung Heizung: elektronische Kleinwärmezähler je Wohnung.

 Fußbodenheizung mit Verteiler in den Wohnungen
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Sanitär-Installation 

 Kochnische Unterputzinstallation ohne Geräte 

Anschlussmöglichkeit für Geschirrspüler und Abwasch 

 Bad Einbauwanne 170/75, weiß mit Ab- und  

    Überlaufgarnitur, Wannenfüll- und Brausearmatur,  

Waschbecken weiß, mit Einlochbatterie,  

Anschlussmöglichkeit für Waschmaschine  

WC Hänge-WC-Anlage mit UP-Spülkasten, sowie teilweise Hand-

waschbecken mit Kalt- und Warmwasseranschluss. 

 Dach- und Gartenterr. Selbstentleerendes Auslaufventil (Kemper) in frostsicherer Ausführung. 

Lüftung 

 Ausführung einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, dezentrale Anlagen je

Wohnung. Pro Wohneinheit wird ein Kompaktlüftungsgerät ausgeführt.

 Die Frischluft-Ansaugung erfolgt an der Fassade Ebene 0.

 Die Fortluft wird über Dach geführt.

 In den Wohnungen erfolgt die kontrollierte Lüftung über Zuluft- und Ablufttellerventile.

 Die Zuluft- und Abluftleitungen werden in den 24 cm starken STB-Decken geführt.

Elektro-Installation 

 Elektroversorgung

Das Projekt liegt im Versorgungsgebiet der EVN AG.

Für die Versorgung der Anlage wird ein Schleifenkasten in die Außenwand des Gebäudes integriert.

 Stromzähler:

Die Stromzähler für die Wohnungen und die Allgemeinbereiche befinden sich im E-Technikraum in der

Ebene 0.

 Wohnungsverteiler:

Jede Wohnung erhält einen Starkstrom- und einen Schwachstromverteiler im Vorraum bzw. Abstellraum.

 Wohnungsausstattung:

Die Anzahl und Situierung der Schukosteckdosen, Lichtschalter, TV-Anschlussdosen, Leerdosen sowie der

Lichtauslässe sind in den Plänen ersichtlich.

Bei sämtlichen Fenstern, bzw. Terrassentüren im Wohnbereich sind Elektro-Anschlüsse für eine optionale

Beschattung (Bedienung mittel Fernbedienung) vorbereitet.

 Fernsehempfang:

Alle Wohnungen werden mit einer Anschlussdose für digitalen SAT Empfang (Astra und Hotbird) im

Wohnzimmer ausgestattet. Ein Aufschalten der Leerdosen in den Zimmern ist jederzeit möglich. Dafür

sind von der Leerdose bis zum Schwachstromverteiler, und weiter vom Schwachstromverteiler zu SAT- 

Verteilung im E- Steigschacht (am Gang) Leerrohre mit Vorspanndraht hergestellt.

HINWEIS! 

Für Toleranzen gelten die Bestimmungen der jeweiligen ÖNORMEN. Kleinere Beeinträchtigungen, wie z.B. Haarrisse, 

Setzungsrisse an nicht tragenden Ausfachungswänden, Dehnfugen sowie geringe Spachtelunebenheiten und dergleichen, 

sind nicht als Mängel anzusehen.  

Abänderungen gegenüber dem Prospekt, die sich als notwendig erweisen (z.B. Ausstattung, 

Konstruktion, Nutzfläche, Außenanlagen udgl.) bleiben bis Bauende vorbehalten! 



FESTSTELLUNGEN und HINWEISE 

Förderungswürdigkeit 

01) Die künftigen Mieter nehmen zur Kenntnis, dass sie gemäß den Bestimmungen der

NÖ. Wohnungsförderungsrichtlinien 2011 dem Kreis der begünstigten Personen angehören müssen. 

02) Gemäß dem NÖ. Wohnungsförderungsrichtlinien ist förderungswürdig, wer beabsichtigt, in

dem geförderten Mietgegenstand einen ordentlichen Hauptwohnsitz zu begründen und dies durch 

die Eintragung in die Bundeswählerevidenz oder in die Landes- oder Gemeindewählerevidenz 

nachweist. Bei nicht österreichischen Staatsbürgern genügt bei Miete der Nachweis der Begründung 

des ordentlichen Hauptwohnsitzes. Das jährliche Haushaltseinkommen darf bei einer Haushaltsgröße 

von einer Person € 35.000,-, von zwei Personen € 55.000, -- nicht übersteigen. Der Betrag erhöht 

sich für jede weitere Person um € 7.000, --.  Für Informationen stehen unsere Mitarbeiter in der 

Wohnungsvergabe selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Bautechnische Informationen 

01) Allfällige Änderungen der Ausführung und Ausstattung bleiben vorbehalten, wenn diese aus

technischen bzw. wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund baubehördlicher Vorschriften bzw. 

Maßnahmen notwendig werden, jedoch Lage und Bestand des Mietgegenstandes nicht wesentlich 

verändern. 

02) Für qualitative, sowie quantitative Toleranzen gelten die Bestimmungen der ÖNORMEN. Für

Abweichungen von Produkten und Qualitäten, soweit sie der Norm entsprechen, kann keine 

Gewähr geleistet werden.  

03) Alle Maße sind Rohbaumaße und nicht als Grundlage für die Einrichtungen zu verwenden. Für

die Einrichtung sind Naturmaße zu nehmen. Die im Prospekt dargestellten Einrichtungsgegenstände 

sind Einrichtungsvorschläge und nicht Bestandteil der Ausstattung des Mietgegenstandes. 

04) Geringfügige Abweichungen (z.B. Haarrisse, Setzungsrisse an nicht tragenden Aus-

fachungswänden, geringe Spachtelungsunebenheiten und dergleichen), die einer Nutzung zum 



vereinbarten Verwendungszweck nicht entgegenstehen, berechtigen den künftigen Mieter nicht zur 

Verweigerung der Übernahme. 

05) Da bei einem Neubau die Baufeuchte durch ca. 2 bis 3 Jahre anhält, wird für diesen Zeitraum

von Tapezierung, Einbaumöbeln und Einbauschränken abgeraten. 

Die Schönere Zukunft weist alle künftigen Mieter ausdrücklich darauf hin, dass keine Kästen an 

Außenwände ohne entsprechende Hinterlüftung gestellt werden dürfen, da dies die Schimmelbildung 

fördert. Es wird darauf hingewiesen, dass im Kellergeschoß sowie im Kinder- bzw. 

Fahrradabstellraum keine nässeempfindlichen Gegenstände (wie z.B. Textilien, Bücher, udgl.) gelagert 

werden dürfen, da es zu Kondensatbildungen kommen kann. Das zwischen Fensterglas und 

Innenjalousie anfallende Kondensat ist oberflächlich abzuwischen. 

06) Den in den Ausstattungsbeschreibungen und Geräteaufstellungen bezeichneten Geräten und

Materialien liegt die entsprechende Ausschreibung zugrunde. Wir behalten uns vor, gleichwertiges 

Material zu verwenden, falls das beschriebene Material bzw. die Geräte nicht mehr lieferbar sind. 

07) Die Kosten für eine eventuelle künstlerische Ausgestaltung wurden kalkulatorisch bereits

berücksichtigt. 

08) Die Fassadenfärbelung am Titelblatt dieses Prospektes ist als Gestaltungsvorschlag des

Architekten anzusehen und kann daraus nicht die endgültige Fassadenfarbe abgeleitet werden. Die 

endgültigen Farben werden zum gegebenen Zeitpunkt zwischen Architekt, Bauherrschaft und 

Gemeinde festgelegt werden. 

Sonderwünsche 

01) Sonderwünsche im Hinblick auf die Ausgestaltung des Vertragsgegenstandes sind grundsätzlich

möglich, wenn sie den bautechnischen, den baubehördlichen und den Bestimmungen des öffentlichen 

Förderungsgebers entsprechen und der Schöneren Zukunft rechtzeitig schriftlich bekannt gegeben 

werden und dürfen hierdurch keine Bauverzögerungen eintreten. 

02) Der künftige Mieter hat in allen Fällen – vor Auftragserteilung der Sonderwünsche – die

schriftliche Zustimmung der Schöneren Zukunft einzuholen. 



Die Zustimmung für die Durchführung von Sonderwünschen wird seitens der Schöneren Zukunft 

nur dann erteilt, wenn der künftige Mieter von dem auf sein Mietobjekt entfallenden 

Finanzierungsbeitrag mindestens den ersten Teilbetrag einbezahlt hat und der Mietvertrag 

unterzeichnet wurde. 

03) Mit der Durchführung von Sonderwünschen sind die am Bauwerk beschäftigten Unternehmen im

Namen und auf Rechnung des künftigen Mieters und im Einvernehmen mit der örtlichen Bauleitung 

zu beauftragen. Seitens der Schöneren Zukunft kann keinerlei Haftung für die ordnungsgemäße 

Ausführung und Abwicklung der Sonderwünsche des künftigen Mieters übernommen werden. Für 

eine allfällige Insolvenz eines Professionisten an den durch den künftigen Mieter ein Sonderwunsch 

beauftragt wurde, besteht seitens der Schöneren Zukunft keine Ausfallshaftung. Außerdem müssen 

bei Änderungen der Grundausstattung auch die sich daraus ergebenden Zusatzarbeiten vom 

künftigen Mieter beauftragt und bezahlt werden (z.B. Steckdosen versetzen, bei Parkettboden – 

Türblatt kürzen u.ä.m.). Aus Haftungs-, Koordinations- und Verrechnungsgründen wird die 

Beschäftigung anderer Unternehmen bis zur Übernahme des Mietgegenstandes ausgeschlossen. 

Weiters sind die am Bau beteiligten Firmen insbesondere aus haftungsrechtlichen Gründen bei 

späteren Änderungen, jedenfalls bis zum Ablauf der 3-jährigen Gewährleistungsfrist, zu beauftragen.  

04) Bauseits nicht in Anspruch genommene Leistungen und Materialien werden vom

Einzelunternehmer (Professionisten) nur auf Sonderwünsche gutgeschrieben. Es erfolgt daher keine 

Gutschrift bei Minderleistung bzw. Entfall der Standardausstattung. 

05) Bei Rückgabe des Mietobjektes müssen gegebenenfalls die im Rahmen der Sonderwünsche

beauftragten Leistungen rückgängig gemacht und der ursprünglich geplante Zustand wiederhergestellt 

werden. Sämtliche Kosten der Herstellung (einschließlich Planungskosten) sind vom künftigen Mieter 

zu tragen. 

06) Fallen durch einen Rücktritt des künftigen Mieters Kosten für den Rückbau von Sonderwünschen

an, werden diese Leistungen mit den einbezahlten Finanzierungsbeiträgen gegenverrechnet. 



Kosten/Finanzierung 

01) Die monatliche Belastung besteht aus der Darlehensbelastung unter Berücksichtigung der 

Basisförderung, den Betriebskosten (derzeit € 1,90/Nutzwert), dem Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeitrag (derzeit € 0,50/m² aufgeteilt nach Nutzwerten), der Rücklage (2%), den 

Verwaltungskosten und der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

02) Im Falle eines Rücktrittes vor Schlüsselübergabe erhält der künftige Mieter den einbezahlten 

Finanzierungsbeitrag (ohne Berücksichtigung allfälliger Zinsen) abzüglich einer pauschalierten 

Bearbeitungsgebühr von € 330, -- inkl. 10 % Umsatzsteuer rücküberwiesen. 

Heizung/Warmwasser/Lüftung 

01) Die gegenständliche Wohnhausanlage ist mit einer Wohnraumlüftungsanlage ausgestattet. Die 

Wohnraumlüftungsanlage soll vom Mieter nicht ausgeschaltet werden, um insbesondere einen 

Nachteil für den Mietgegenstand wie z.B. Schimmelbildung vorzubeugen. Aufgrund der kontrollierten 

Wohnraumlüftung ist aus technischen Gründen ausschließlich die Verwendung eines 

raumluftunabhängigen Ofens möglich. Vor Aufstellung einer Befeuerungsanlage (Ofen) ist jedenfalls 

die schriftliche Genehmigung der Vermieterin sowie des örtlichen Rauchfangkehrers einzuholen. 

02) Die Beheizung und Warmwasseraufbereitung erfolgt mittels Fernwärme. Der Mieter nimmt 

zur Kenntnis, dass die Vermieterin mit der REW Regional Energie Wienerwald eGen ein 

Wärmelieferungsabkommen abgeschlossen hat. Die Ablesung und Verrechnung der bezogenen Wärme 

wird direkt mit den einzelnen Mietern über ein Verrechnungsunternehmen durchgeführt, wofür 

entsprechende Verträge abzuschließen sind. Jedes Mietobjekt erhält hierfür einen eigenen 

Wärmemengenzähler (Übergabestation). 

Abstellplätze 

Die Kfz-Abstellplätze entsprechen der NÖ-Bauordnung und weisen alle eine Mindestbreite von 250 

cm auf. Jedem Mietgegenstand wurde fix ein Abstellplatz zugeteilt. Eine nachträgliche Änderung ist 

nicht möglich. Die im Prospekt angeführten nicht zugeordneten Kfz-Abstellplätze können 

zusätzlich zu ca. Euro 32,--/Monat inkl. USt angemietet werden. 



Allgemeines 

01) Für die Wohnhausanlage wurden folgende Gebäudebündelversicherungen abgeschlossen: Feuer-,

Haftpflicht-, Leitungswasser-, Glas- und Sturmschäden. Die künftigen Mieter verpflichten sich, die 

Kosten dieser Versicherungen im Wege der Betriebskosten zu übernehmen. Die genaue Regelung ist 

dem Mietvertrag zu entnehmen. Der Hauptwasserhahn ist zu schließen, wenn der 

Mietgegenstand länger als 72 Stunden verlassen wird sowie geeignete Maßnahmen 

gegen Frostschäden zu treffen. 

02) Bei Gärten bzw. Terrassen, welche mit einem frostsicheren Wasseranschluss (Kemperventil)

ausgestattet sind, ist darauf zu achten, dass während der Kälteperiode keine Schläuche 

angeschlossen bleiben, da die Leitung sonst nicht restlos entleerbar ist, und auffrieren kann. 

03) Der Mieter wird darauf hingewiesen und nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass sein Eigengarten

ohne Sichtschutz vermietet wird. Eine entsprechende schriftliche Genehmigung für die 

Errichtung eines Sichtschutzes ist im Vorhinein einzuholen. Die Vermieterin wird über eine 

Anbringung eines Sichtschutzes (maximale Höhe 1,50 m) durch den Mieter im Einzelfall und 

nach Prüfung der Sach- und Rechtslage entscheiden. Die Kosten für die genehmigte Ausführung hat 

ausnahmslos der Mieter zu tragen.  

Der Bepflanzung mit Tiefwurzlern, wie Bambus und Thujen sowie die Anbringung eines Sichtschutzes 

in Form einer Schilfmatte oder Kunststoffsichtschutz udgl. am Zaun (wegen der Gefahr der 

Zerstörung des vermieteten Zauns durch Winddruck etc.) wird grundsätzlich nicht zugestimmt.  

Im Falle des Zuwiderhandelns verpflichtet sich der Mieter nach Aufforderung auf seine Kosten die 

sofortige Entfernung des unzulässigen Sichtschutzes oder der unzulässigen Bepflanzung, sowie die 

gänzliche Wiederherstellung des vorherigen Zustandes vorzunehmen.  

04) Die Planunterlagen sowie eine Firmenliste liegt gemäß dem jeweiligen Vergabestand bei der

Schöneren Zukunft auf. 



Kaufoption 

01) Gemäß § 15 c Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz hat jeder Mieter (sofern die erforderlichen 

Grund- und Baukosteneigenmittel einbezahlt wurden) einen Anspruch auf nachträgliche Übertragung 

in das Eigentum nach Ablauf von 10 Jahren ab Erstbezug der Baulichkeit. Voraussetzung ist, dass das 

Land Niederösterreich seine Zustimmung zur Eigentumsübertragung erteilt. 

 

02) Der Kaufpreis des Mietgegenstandes wird gemäß § 15 d Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 

ermittelt. Für die Berechnung des Kaufpreises kommen die Herstellungskosten lt. 

Baukostenendabrechnung zuzüglich einer Rücklage von 2% sowie die zum Ankaufszeitpunkt noch 

nicht berichtigte Vorsteuer zum Ansatz. Zur Erstdotierung der Rücklage (Reparaturfonds) der 

zukünftigen Eigentümergemeinschaft kann ein Betrag von € 12,--/m² Wohnnutzfläche 

kaufpreiserhöhend eingehoben werden. Zur Ermittlung des Barkaufpreises werden auf den Kaufpreis 

die aushaftenden Darlehensreste und die noch nicht verwohnten Finanzierungsbeiträge gemäß § 17 

WGG angerechnet.  

 

03) Darüber hinaus werden die Kosten der Eigentumsübertragung für Nutzwertgutachten, 

Arbeitsaufwand für Vertragserrichtung und grundbücherliche Durchführung, Grunderwerbsteuer und 

Eintragungsgebühr verrechnet. Sollte Umsatzsteuer (auch rückwirkend) anfallen, ist diese vom 

Erwerber zu bezahlen.  

 

04) Der Erwerber übernimmt mit Kauf alle Verpflichtungen, welche die Vermieterin für diesen 

Mietgegenstand eingegangen ist und wird sie diesbezüglich schad- und klaglos halten. Im Zuge des 

Kaufs und der damit verbundenen Schuldübernahme kann es zu Bonitätsprüfungen des jeweils 

finanzierenden Kreditinstituts kommen, was zur Folge haben kann, dass die Übernahme der Darlehen 

nicht möglich ist! 

 

05) Entsprechend §15g WGG ist im Grundbuch zugunsten der SCHÖNEREN ZUKUNFT ein 

Vorkaufsrecht einzuverleiben, wenn der Verkehrswert zum Zeitpunkt des Angebots höher ist als der 

von der SCHÖNEREN ZUKUNFT angebotene Verkaufspreis. Sollte innerhalb eines Zeitraumes von 

10 Jahren eine Weiterveräußerung durch den Käufer erfolgen, so ist der Differenzbetrag aus 

Verkehrswert und Angebotspreis an die SCHÖNERE ZUKUNFT zu bezahlen.  



Für Übertragungen an nahestehende Person (Ehegatten, eingetragene Partner, Verwandte in gerader 

Linie, Wahlkinder, Geschwister sowie Lebensgefährten) ist diese Regelung (lt. derzeit geltenden 

Bestimmungen) nicht anzuwenden. 

 

ACHTUNG! Die dargestellte Musterberechnung geht davon aus, dass die zum Zeitpunkt des 
Kaufes aushaftenden Darlehensreste durch die Käuferin übernommen werden können und die 
Verkäuferin seitens der Darlehensgeber aus der persönlichen Schuldhaftung entlassen wird. Sollte 
dies nicht möglich sein, ist das aushaftende Darlehen zurückzubezahlen und wirkt sich in diesem 
Ausmaß erhöhend auf den Barkaufpreis aus. 
 
* Der Barkaufpreis ist abhängig von der zukünftigen Zinssatzentwicklung. Der Musterberechnung 
wurden die Darlehensparameter (Zinssatz, Laufzeit) der Verkaufsliste zugrunde gelegt. 
**Die ausgewiesenen Herstellkosten können sich verändern. Die endgültige Summe wird anlässlich 
der Endabrechnung festgestellt. 
 
BAUABLAUF: 
Das geplante Bauende ist ein voraussichtlicher Fertigstellungstermin, etwaige Verzögerungen im 
Bauablauf sind möglich. Der späteste Übergabetermin gemäß Bauträgervertragsgesetz ist dem 
Mietvertrag zu entnehmen. 
 
Baubeginn:                                                   Mai 2017 
geplantes Bauende:                             Winter 2018 
voraussichtliche SCHLÜSSELÜBERGABE:  Winter 2018/Frühjahr 2019 
 

Musterberechnung*  Euro   

Annahme ca. 79,27 m² Wohnfläche, Nutzwert 82  

Kaufpreis 215.854,00 Herstellungskosten** zuzüglich 2% Rücklage 

zuzüglich die zum Ankaufs-
zeitpunkt noch nicht berichtigte 
Vorsteuer 

17.971,00 
Annahme: Ankauf im 11. Jahr 

zuzüglich Rücklagendotierung  951,00 
Dieser Betrag wird im Jahr nach 
Kaufvertragsunterfertigung in die Rücklage der 
Eigentumsgemeinschaft übertragen. 

abzüglich Darlehensrest(e) inkl. 
rückzuzahlender 
Annuitätenzuschuss 

-149.439,00 

Die zum Zeitpunkt des Eigentumserwerbes 
aushaftenden Darlehensreste können bei 
Entlassung der Verkäuferin aus der persönlichen 
Schuldhaftung übernommen werden. 

abzüglich noch nicht verwohnte 
(= bez. Eigenmittel lt. 
Endabrechnung abzüglich 1% p.a.) 
Finanzierungsbeiträge 

-30.258,00 

Finanzierungsbeiträge wurden im Regelfall zum 
Zeitpunkt der Kaufanbotslegung schon komplett 
bezahlt. 

Barkaufpreis 55.079,00  


























	Prospekt Verkaufsunterlagen.pdf
	Tabelle1

	Finanzierung.pdf
	FINANZIERUNG
	Die kalkulierten Gesamtkosten betragen
	Bedeckung der kalkulierten Gesamtkosten:
	Erläuterung zur Finanzierung:
	Das förderbare Nominale beträgt z. B. bei der Punkteanzahl 100 (max. Förderung aufgrund Energie-kennzahl und Nachhaltigkeit)

	Feststellungen_Miete_Mietobjekt.pdf
	FESTSTELLUNGEN und HINWEISE
	Kaufoption
	Baubeginn:                                                   Mai 2017

	20285_VK_29.09.2017_Per_.pdf
	01 Titelblatt
	02 Visualisierung
	03 Visualisierung
	04 Visualisierung
	05 Firmenliste
	06 Lage
	07 Lageplan
	08 Lageplan II
	09 Ansicht Süd
	10 Ansicht Nord
	11 Ansicht Ost+West ST1
	12 Ansicht Ost+West ST2
	13 Schnitt A+B
	14 Schnitt C
	15 Schnitt D+E
	16 KA
	17 Übersicht E0
	18 TOP 1-1
	19 TOP 1-2
	20 TOP 2-1
	21 TOP 2-2
	22 Übersicht E1
	23 TOP 1-3
	24 TOP 1-4
	25 TOP 1-5
	26 TOP 1-6
	27 TOP 1-7
	28 TOP 2-3
	29 TOP 2-4
	30 TOP 2-5
	31 TOP 2-6
	32 TOP 2-7
	33 Übersicht E2
	34 TOP 1-8
	35 TOP 1-9
	36 TOP 1-10
	37 TOP 1-11
	38 TOP 1-12
	39 TOP 2-8
	40 TOP 2-9
	41 TOP 2-10
	42 TOP 2-11
	43 TOP 2-12
	44 Übersicht E3
	45 TOP 1-13
	46 TOP 1-14
	47 TOP 2-13
	48 TOP 2-14
	49 Legende




